
DER BUNDESTAG  
WIRD KLEINER

In den vergangenen 20 Jahren ist der Bundes-
tag immer größer geworden. Damit das Par-
lament arbeitsfähig bleibt, verkleinern wir es 
deutlich: Wir haben das Wahlrecht geändert 
und damit die Zahl der Abgeordneten dauer-
haft auf 630 begrenzt.

Mehr Fortschritt wagen.

Wahlrecht geändert.



Die Fakten
 • Nach der nächsten Bundestagswahl gehören dem Deutschen 

Bundestag dauerhaft nur noch 630 Abgeordnete an – derzeit 
sind es 736. Das bisherige Wahlrecht führt durch Überhang- und 
Ausgleichsmandate zu einem unkontrollierbaren Anwachsen des 
Parlaments. Aktuell gibt es 138 Überhang- und Ausgleichsmanda-
te. Künftig wird es keine Überhang- und Ausgleichsmandate mehr 
geben, sodass der Bundestag eine feste Größe hat, die sich nicht 
ändert.

 • Auch in Zukunft ist allein die Zweitstimme für das Kräfteverhältnis 
der Parteien im Parlament ausschlaggebend. Damit dieses Kräf-
teverhältnis nicht mehr durch Überhangmandate verfälscht und 
durch Ausgleichsmandate wiederhergestellt werden muss, wird zu-
künftig nur noch die Anzahl an Sitzen vergeben, die von den Partei-
en nach ihrem Zweitstimmenergebnis auch errungen wurde. Wahl-
kreiskandidierende einer Partei sind nur dann als Abgeordnete des 
Wahlkreises gewählt, wenn sie einen durch ihre Partei nach deren 
Zweitstimmenergebnis im betreffenden Land errungenen Sitz er-
halten.

 • Das neue Wahlrecht ist einfacher und gerechter: Es betrifft im Er-
gebnis alle Fraktionen gleichermaßen. Keine Partei wird einseitig 
bevorzugt oder benachteiligt. Das war nur möglich, weil die Ko-
alitionsfraktionen nicht auf den eigenen Vorteil geschaut haben – 
sondern darauf, was für die Bürgerinnen und Bürger nachvollzieh-
bar und für die Parteien gerecht ist.
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